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§ 7 W-THG Tierzucht
 W-THG - Wiener Tierhaltegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Die Zucht oder Ausbildung von Hunden zum ausschließlichen oder überwiegenden Zweck der Steigerung einer

erhöhten Aggressivität wie auch das Inverkehrbringen solcher Hunde ist verboten.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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